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Liebe Leserin, lieber Leser,
der Gesetzgeber hat die Abgabefristen für Steuererklärun-
gen verlängert, das ist die gute Nachricht. Allerdings müssen 
Sie bei Nichteinhaltung mit empfindlichen Verspätungszu-
schlägen rechnen, das ist die schlechte Nachricht. Mit dem 
Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens 
wurde die bis dahin geltende Ermessensentscheidung durch 
die Einführung des automatischen Verspätungszu-
schlags stark eingeschränkt. Für Besteuerungszeitpunkte 
ab 2018 heißt das: In vielen Fällen kann die Finanzbehörde 
nicht mehr selbst entscheiden, ob ein Verspätungszuschlag 
festgesetzt wird. Vielmehr entsteht dieser ganz ohne deren 
Zutun. So werden mindestens 25 Euro fällig – und das 
für jeden zu spät abgegebenen Monat!
Nach der Neuregelung sind Steuererklärungen, die sich 
auf ein Kalenderjahr oder auf einen gesetzlich bestimm-
ten Zeitpunkt beziehen, spätestens sieben Monate nach 
Ablauf des Kalenderjahrs oder sieben Monate nach dem 
gesetzlich bestimmten Zeitpunkt abzugeben. Lassen Sie die 
Einkommensteuererklärung 2018 von Ihrem Steuerberater 
anfertigen, haben Sie etwas mehr Zeit: bis zum 02.03.2020 
wegen des Fallens der Frist auf einen Samstag, falls Sie 
keine Vorabanforderung zur Abgabe der Steuererklärung 
erhalten haben.
Für Landwirte mit einem abweichenden Wirtschaftsjahr 
endet die Frist sieben Monate nach Ende des in dem 
Kalenderjahr begonnenen Wirtschaftsjahres. Die Einkom-
mensteuererklärung für 2018 ist für steuerlich beratene 
Landwirte bis zum 31. Juli 2020 abzugeben. Das gilt aller-
dings nur für Landwirte als Einzelunternehmer, nicht für 
Gesellschafter von z.B. landwirtschaftlichen GbR´s.
Ob Sie als Steuerpflichtige für die Verlängerung der 
Abgabefristen damit einen zu hohen Preis zahlen, wird 
die Zukunft zeigen. Vielleicht erfüllt sich aber auch die 
Hoffnung des Gesetzgebers und die neuen Regelungen 
bewirken deutlich mehr Pünktlichkeit? 
Wichtig ist es also, die neuen Fristen unbedingt zu beach-
ten. Sprechen Sie uns gern an!
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Termine August 2019*

Sozialversicherung6 28. 8. 2019    entfällt entfällt

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:

Grundsteuer 15. 8. 20195 19. 8. 2019         12. 8. 20198

Gewerbesteuer 15. 8. 20195       19. 8. 2019         12. 8. 20198

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag 
sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteils-
eigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 12. 8. 2019 15. 8. 20197          9. 8. 2019

Steuerart Fälligkeit      Ende der Schonfrist bei Zahlung 
                         durch Überweisung1   Scheck2

Lohnsteuer
Kirchensteuer 12. 8. 2019 15. 8. 2019           9. 8. 2019
Solidaritätszuschlag3

Kapitalertragsteuer
Solidaritätszuschlag

*Erklärungen siehe Seite 4

Ob Aufwendungen für die Nutzung eines Taxis für Fahrten 
zwischen der Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte als Wer-
bungskosten abzugsfähig sind, wird von den Finanzgerichten 
unterschiedlich beurteilt. Während das Finanzgericht Düsseldorf 
und das Thüringer Finanzgericht die entsprechenden Aufwen-
dungen als abzugsfähige Werbungskosten ansehen, lehnt das 
Niedersächsische Finanzgericht eine Anerkennung ab.
Es ist der Auffassung, dass nur die Entfernungspauschale von 
0,30 € für den Entfernungskilometer berücksichtigungsfähig ist.

Der Unternehmer muss bei umsatzsteuerfreien innergemein-
schaftlichen Lieferungen mit Belegen nachweisen, dass er oder 
der Abnehmer den Liefergegenstand in das übrige Gemein-
schaftsgebiet befördert oder versendet hat. Die Belegnachweis-
pflicht kann nach einem Beschluss des Bundesfinanzhofs nicht 
durch Zeugenbeweis ersetzt werden.
Belegnachweise sind in Versendungsfällen insbesondere der 
Frachtbrief, die Bescheinigung des beauftragten Spediteurs oder 
die Versandbestätigung des Lieferers. Auch der CMR-Frachtbrief 
wird als Belegnachweis anerkannt.

➔  Umsatzsteuer …………………………………………………

Lieferung in EU-Ausland
Nachweispflicht beachten

➔  Einkommensteuer……………………………………………

Mit dem Taxi zur Arbeit
Werbungskosten?
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➔  Einkommensteuer………………………………………………………

Nachdem der Bundesfinanzhof im Jahr  2013 
entschieden hat, dass Bauträger für von ihnen 
bezogene Leistungen von Bauunternehmern re-
gelmäßig nicht die Umsatzsteuer schulden, fordern 
die Bauträger die zu Unrecht von ihnen an die 
Finanzämter abgeführte Umsatzsteuer zurück. Die 
Finanzverwaltung will die Umsatzsteuer jedoch nur 
dann an die Bauträger erstatten, wenn diese die 
Umsatzsteuer nachträglich an die Bauunternehmer 
tatsächlich gezahlt haben oder das Finanzamt 
den Erstattungsanspruch mit einem abgetretenen 
Nachforderungsanspruch des Bauunternehmers 
aufrechnen kann.
Der Bundesfinanzhof hat diesem Ansinnen der 
Verwaltung klar widersprochen. Der Bauträger hat 
einen uneingeschränkten Anspruch auf Erstattung 
der zu Unrecht abgeführten Umsatzsteuer. Dieser 
ist nicht von den seitens der Verwaltung aufgestell-
ten Voraussetzungen abhängig.
Außerdem hat der Bundesfinanzhof entschieden, 
dass der Bauunternehmer gegen den Bauträger 
einen Anspruch auf nachträgliche Zahlung der 
Umsatzsteuer hat, wenn beide Vertragsparteien 
bei einem vor Erlass des BFH-Urteils vom 22. Au-
gust 2013 abgeschlossenen und durchgeführten 
Bauvertrags übereinstimmend von einer Steuer-
schuldnerschaft des Bauträgers ausgegangen sind 
und der Bauträger die auf die Leistungen des Bau-
unternehmers entfallende Umsatzsteuer zunächst 
an das Finanzamt abgeführt hat und später die 
Erstattung der Steuer verlangt.

➔  Umsatzsteuer …………………………………

Zu Unrecht abgeführte USt
Erstattung an Bauträger

Der Ort der sonstigen Leistung bestimmt sich 
grundsätzlich nach dem Ort, von dem aus der 
Unternehmer sein Unternehmen betreibt. Dies 
ist der Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit.
Aus einer Postanschrift kann nicht auf den „Sitz 
der wirtschaftlichen Tätigkeit eines Unterneh-
mens“ geschlossen werden. Die Frage nach 
den Anforderungen an eine zum Vorsteuer-
abzug berechtigende Rechnung im Hinblick 
auf die Angabe der vollständigen Anschrift 
des Leistenden hat keine Bedeutung für die 
Frage, von wo aus der Unternehmer sein Un-
ternehmen betreibt.
(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs)

➔  Umsatzsteuer ……………………………

Ort der sonstigen Leistung
Begriffsklärung

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielt, wer unbewegliches 
Vermögen vermietet. Neben einem Miet- oder Pachtvertrag verlangt das 
Gesetz ein bestimmtes Objekt, z. B ein Grundstück oder Gebäude, auf das 
sich die Vermietungstätigkeit des Steuerpflichtigen bezieht. Die steuerbare 
Vermietungstätigkeit ist stets objektbezogen.
Ebenfalls objektbezogen ist die Überschusserzielungsabsicht. Sie ist nur dann 
in Bezug auf mehrere Objekte oder das gesamte Grundstück zu prüfen, wenn 
sich auch die Vermietungstätigkeit gleichzeitig auf mehrere Objekte oder auf 
das gesamte Grundstück richtet. Werden hingegen verschiedene, auf einem 
Grundstück belegene Gebäudeteile jeweils einzeln vermietet, bezieht sich die 
Überschusserzielungsabsicht nur auf das jeweilige Objekt.
Entschließt sich ein Vermieter, nach einer vorangegangenen dauerhaften 
Vermietung und sich anschließender Sanierungsphase eine andere Form der 
Vermietung, etwa die Nutzung als Ferienimmobilie, aufzunehmen, ist die 
Überschusserzielungsabsicht in diesem Zeitpunkt neu zu bewerten.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Für ungewisse Verbindlichkeiten sind in der Bilanz Rückstellungen zu bilden. 
Es muss sich hierbei um Verbindlichkeiten gegenüber Dritten handeln, die 
dem Grunde nach feststehen (sog. Außenverpflichtung). Nur die Höhe und/
oder die Fälligkeit der Verbindlichkeit sind ungewiss.
Ein Gerüstbauer kann nach einem Urteil des Finanzgerichts Münster für die 
nach Abschluss seiner Arbeiten anfallenden Aufwendungen für den Abtrans-
port seiner Gerüste keine Rückstellungen bilden. Im entschiedenen Fall hatte 
der Gerüstbauer zwar gegenüber dem 
jeweiligen Bauherrn die Verpflichtung, 
die Baustelle zu räumen. Diese Außen-
verpflichtung wurde allerdings durch das 
eigene Interesse des Gerüstbauers über-
lagert, die Gerüste abzuholen, weil er sie 
für weitere Baustellen verwenden konnte.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.

Bildung von Rückstellungen
„Außenverpflichtung“

➔  Einkommensteuer………………………………………………………

Ferienwohnungen
Überschusserzielungsabsicht
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Abfindungen wegen des Ausscheidens aus einem Dienst-
verhältnis können unter bestimmten Voraussetzungen 
ermäßigt besteuert werden. Dafür muss es in dem 
betreffenden Veranlagungszeitraum zu einer Zusammen-
ballung der Einkünfte kommen und in Folge eine erhöhte 
steuerliche Belastung entstehen. Bei einer Aufteilung der 
Abfindung auf zwei oder mehrere Jahre wird die Tarifer-
mäßigung grundsätzlich nicht gewährt. Unschädlich ist 
es jedoch, wenn im zweiten Jahr nicht mehr als 10 % 
der Gesamtentschädigung gezahlt werden.
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf)

➔  Einkommensteuer ……………………………

Altersentlastungsbeträge sind im Bescheid über die 
gesonderte Feststellung des verbleibenden Verlustvor-
trags zur Einkommensteuer auch verlusterhöhend zu 
berücksichtigen. Der Altersentlastungsbetrag kann damit 
auch negative Einkünfte zum Zwecke des Verlustabzugs 
erhöhen.Das Finanzgericht Köln begründete seine 
Entscheidung damit, dass der Altersentlastungsbetrag 
eingeführt wurde, um eine steuerliche Entlastung von 
Steuerpflichtigen zu erreichen, die nicht Versorgungsbe-
zugs oder Rentenempfänger sind. Bei diesen Personen-
gruppen ist ein Versorgungsfreibetrag zu berücksichtigen 
bzw. nur ein Besteuerungsanteil zu versteuern. Deshalb 
sei auch bei einer negativen Summe der Einkünfte eine 
Steuererleichterung durch die Berücksichtigung des 
Altersentlastungsbetrags geboten.
Das letzte Wort wird hier der Bundesfinanzhof haben.

Altersentlastungsbetrag

Altersentlastungsbetrag

Anrechnung bei Verlustabzug

➔  Einkommensteuer ……………………………

Steuerbegünstigte Abfindung
Auszahlung in einem Jahr!

➔  Einkommensteuer ……………………………

Außerordentliche Einkünfte können ermäßigt besteuert 
werden. Hierzu gehören bspw. Vergütungen für mehr-
jährige Tätigkeiten, soweit sie sich über mindestens zwei 
Veranlagungszeiträume erstrecken und einen Zeitraum 
von mehr als zwölf Monaten umfassen.
In einem vom Finanzgericht Nürnberg entschiedenen 
Fall hatte sich ein Arbeitnehmer seine jeweils in den 
Jahren 2004 bis 2010 verdienten Boni-Ansprüche erst 
2011 in einer Summe auszahlen lassen und beantragte 
die ermäßigte Besteuerung. Das Gericht lehnte dies 
ab, weil es für die Steuerbegünstigung nicht ausreicht, 
dass der Betrag in einer Summe ausgezahlt wird. Er-
forderlich ist vielmehr, dass die Auszahlung auch ein 
zweckbestimmtes Entgelt für eine sich über mehrere 
Jahre erstreckende Tätigkeit ist. Die Boni wurden aber 
in den einzelnen Jahren verdient und nur auf Wunsch 
des Arbeitnehmers auf einmal ausgezahlt.
Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise abschließend 
entscheiden.

Ermäßigte Besteuerung möglich?
Boni für mehrere Jahre

Eine einheitliche Erstausbildung ist dann nicht mehr anzunehmen, wenn die 
von einem Kind aufgenommene Erwerbstätigkeit bereits die hauptsächliche 
Tätigkeit bildet und weitere Ausbildungsmaßnahmen eine Weiterbildung des 
bereits aufgenommenen Berufszweigs darstellen. Der Kindergeldanspruch 
entfällt dann. Für die Abgrenzung zwischen Erstausbildung mit Nebentätig-
keit (Kindergeldanspruch besteht) und Berufsausübung nebst Weiterbildung 
(Kindergeldanspruch entfällt) sind insbesondere folgende Aspekte zu prüfen:  
n  Für welche Dauer ist das Beschäftigungsverhältnis vereinbart?
n  In welchem Umfang überschreitet die vereinbarte Arbeitszeit die 20-Stun-

dengrenze? 
n  In welchem zeitlichen Verhältnis stehen die Arbeitstätigkeit und die Aus-

bildungsmaßnahmen zueinander?
n  Erfordert die ausgeübte Berufstätigkeit die durch den ersten Abschluss 

erlangte Qualifikation?
n  Inwieweit sind Berufstätigkeit und Ausbildungsmaßnahmen zeitlich und 

inhaltlich abgestimmt?
Anhand dieser Kriterien muss das Finanzgericht im zweiten Rechtsgang ab-
schließend entscheiden, welche Folgen es für das Kindergeld hat, wenn nach 
einem dualen Bachelorabschluss bei dem Ausbildungsbetrieb eine Berufstä-
tigkeit aufgenommen und gleichzeitig ein Masterstudium absolviert wird.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

➔  Einkommensteuer …………………………………………………………

Erstausbildung oder Weiterbildung?
Abgrenzungskriterien

Getrennt lebende Eltern streiten sich häufig darüber, wem von beiden das 
Kindergeld zusteht. Lebt das Kind bei einem Elternteil, ist die Haushaltsauf-
nahme des Kinds der Anknüpfungspunkt. Lebt das Kind im eigenen Haushalt, 
ist entscheidend, wer die höhere Unterhaltsrente zahlt.
Im Urteilsfall lebte der Sohn am Studienort in einer eigenen Wohnung. Der Va-
ter zahlte dem Sohn monatlich 590 €. Die Mutter zahlte monatlich 490 €. Da-
rüber hinaus zahlte sie den Semesterbeitrag, die Bahncard, Heimfahrt-Tickets, 
Zahnarztkosten sowie besondere Ausbildungskosten, zusammen 1.502 €. 
Die Familienkasse versagte der Mutter das Kindergeld, weil der Sohn nicht in 
ihrem Haushalt lebte und der Vater den überwiegenden Barunterhalt leistete. 
Zu Recht, meinte der Bundesfinanzhof. Kindergeld wird nur an einen Kinder-
geldberechtigten gezahlt. Gewähren beide Elternteile eine Unterhaltsrente, 
erhält das Kindergeld derjenige, der die höchste Unterhaltsrente zahlt. Der 
Begriff der Unterhaltsrente orientiert sich am Begriff der Geldrente. So ist der 
Unterhalt monatlich im Voraus zu zahlen. Gewährte Sachleistungen wirken 
sich nicht aus. Da der Vater in allen Monaten regelmäßig 100 € mehr gezahlt 
hat als die Mutter, ist er vorrangig berechtigt.

➔  Einkommensteuer …………………………………………………………

Getrennt lebende Eltern
Wer erhält das Kindergeld?



Legende zu den Terminen (Seite 1)

Karin Neugebauer – c/o DBB DATA StBG 
Carsten Jäger – c/o DBB DATA StBG
Hessenring 99 B – 61348 Bad Homburg
Internet: www.data-verbund.de

IMPRESSUM

DBB
DATA

Bilder: DBB DATA / Fotolia / Wittwer & Partner

Witz des Tages

kompakt  n  Ausgabe Juli 2019  n  Seite 4

➔  Gewerbesteuer ………………………………………………

Polizist: „Sie sind zu schnell gefahren, wie heißen Sie?" –
Autofahrer: „Boris Becker." – Polizist: „Wollen Sie mich auf den 
Arm nehmen? Den kenne ich, also nennen Sie ihren richtigen     
Namen!" – Autofahrer: „Johann Wolfgang von Goethe." – Polizist: 
„Na also, geht doch!

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteuer-
anmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. 
des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats 
(auf elektronischem Weg) abgegeben werden. 
Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder 
Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen 
werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts 
am Tag der Fälligkeit erfolgt.

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdes-
sen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

3 Für den abgelaufenen Monat.

4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristver-
längerung für den vorletzten Monat, bei Viertel-
jahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das 
abgelaufene Kalendervierteljahr.

5 In den Bundesländern und Regionen, in denen 
der 15.08.2019 ein gesetzlicher Feiertag (Mariä 
Himmelfahrt) ist, wird die Steuer am 16.08.2019 
fällig.

6 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich 
am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Mo-
nats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 
Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabeter-
min für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei 
Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 26.08.2019, 

0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. 
der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die 
Lohnbuchführung durch extern Beauftragte 
erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den 
Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbe-
sondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag 
oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

7 In den Bundesländern und Regionen, in denen 
der 15.08.2019 ein gesetzlicher Feiertag (Ma-
riä Himmelfahrt) ist, endet die Schonfrist am 
16.08.2019.

8 In den Bundesländern und Regionen, in denen 
der 15.08.2019 ein gesetzlicher Feiertag (Ma-
riä Himmelfahrt) ist, endet die Schonfrist am 
13.08.2019.

Die Erbin eines freistehenden Einfamilienhauses veräußerte das 
Objekt zeitnah nach dem Erbfall für 460.000 €. Mit der Erklärung 
zur Feststellung des Bedarfswerts legte sie ein Gutachten vor, 
wonach eine Gutachterin einen Verkehrswert von 220.000 € 
ermittelt hatte. Das zuständige Finanzamt stellte eigene Ermitt-
lungen an und setzte den Wert mit 320.000 € bei der Erbschaft-
steuerfestsetzung an.

Die Erbin legte unter Hinweis auf das vorgelegte Gutachten 
Einspruch ein. In seiner Einspruchsentscheidung erhöhte das 
Finanzamt den Grundbesitzwert auf den tatsächlich erzielten 
Veräußerungspreis von 460.000 €. Zu Recht, wie das Nieder-
sächsische Finanzgericht bestätigte. Der Wertansatz sei nicht 
zu beanstanden. Der bei einer Veräußerung an einen fremden 
Dritten erzielte Kaufpreis für ein Wirtschaftsgut liefert vorliegend 
den sichersten Anhaltspunkt für den gemeinen Wert bzw. den 
Verkehrswert.

Ein Übungsleiter erzielte aus seiner Tätigkeit im Streitjahr Einnah-
men von 108,00 €. Die Aufwendungen, die mit seiner Tätigkeit im 
Zusammenhang standen, betrugen 608,60 €. Er machte in seiner 
Einkommensteuererklärung Verluste aus selbstständiger Arbeit 
von 500,60 € geltend. Der Bundesfinanzhof lässt den Verlust 
grundsätzlich zum Abzug zu. Voraussetzung ist allerdings, dass 
es sich bei der Übungsleitertätigkeit nicht etwa um Liebhaberei 
handelt. Der Übungsleiter muss vielmehr seine Tätigkeit mit der 
Absicht, Gewinne zu erzielen, ausüben.

Dem Gewinn aus Gewerbebetrieb wird zur Ermittlung des 
(steuerpflichtigen) Gewerbeertrags u.  a. ein Viertel der Hälfte 
der Miet- und Pachtzinsen (also 12,5  %) für die Benutzung 
unbeweglicher Wirtschaftsgüter hinzugerechnet. Berücksich-
tigt werden nur die Miet- und Pachtzinsen für die Anmietung 
unbeweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die im 
Eigentum eines anderen (des Vermieters) stehen. Ferner müssen 
sie bei der Ermittlung des Gewinns abgesetzt worden sein. Von 
der Summe der insgesamt ermittelten Hinzurechnungsbeträge 
wird noch ein Freibetrag von 100.000 € abgezogen.
Das Finanzgericht Düsseldorf hat entschieden, dass die Miet-
zinsen für die Anmietung eines Messestands bei einer nur alle 
drei Jahre stattfindenden Fachmesse nicht bei der Ermittlung des 
Gewerbeertrags hinzuzurechnen seien. Für die Hinzurechnung 
komme es darauf an, ob die Wirtschaftsgüter zum Anlagevermö-
gen des Mieters gehörten, wenn er ihr Eigentümer wäre. Es sei 
für den Aussteller wegen der nur gelegentlichen Messeteilnahme 
nicht erforderlich gewesen, eine Messefläche ständig für den 
Gebrauch im eigenen Betrieb vorzuhalten. Deshalb könne auch 
keine „fiktive“ Zuordnung zum Anlagevermögen des Ausstellers 
angenommen werden.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Messestand
Mieten hinzurechnen?

➔ Einkommensteuer

Übungsleiter-
tätigkeit
Verluste abziehbar?

➔  Erbschaftsteuer ……………………………

Grundbesitzbewertung

Wert des 
Gutachtens 
oder Kaufpreis?


